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und für Kommunales 

 

Potsdam, 26.Januar 2024 

 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.10.2023 (9 CN 3.22)   

 

Auf das am 18.01.2024 veröffentlichte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

17.10.2023 wurde bereits per E-Mail hingewiesen.  

 

In der Revisionsentscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht den Beschluss 

des OVG Berlin-Brandenburg vom 14.06.2022 (9 A.217) aufgehoben, soweit dieser 
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Ministerium des Innern 

und für Kommunales 

die Zurückweisung eines Normenkontrollantrages betraf, und die Sache insoweit 

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das OVG zurückverwiesen. 

 

Es hat entschieden, dass bei einem Wechsel des Finanzierungsmodells zur De-

ckung des Herstellungsaufwands einer zentralen Schmutzwasserbeseitigungsan-

lage von einer Beitrags- auf eine reine Gebührenfinanzierung mit gespaltenen Ge-

bührensätzen für Grundstücke, für die Beiträge gezahlt wurden, und Grundstücke, 

für die keine Beiträge gezahlt wurden, Art. 2 Abs.1 GG in Verbindung mit dem ver-

fassungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauensschutz nach Art.20 Abs.3 GG einer 

Gebührenfinanzierung der Herstellungskosten entgegen steht, soweit Beiträge auf-

grund hypothetischer Festsetzungsverjährung nicht mehr erhoben werden konnten. 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ist durch den Vertrauensschutz, 

aufgrund hypothetischer Festsetzungsverjährung nicht mehr durch Beiträge zur De-

ckung des Herstellungsaufwands für die öffentliche Einrichtung beitragen zu müs-

sen, auch das Vertrauen geschützt, nicht über Benutzungsgebühren zur Deckung 

dieses Anteils der Herstellungskosten beitragen zu müssen.  

 

Die Rundschreiben  

- vom 8. März 2016 (Az.: 33-376-01): 

[Geänderte Rechtsprechung zur Anwendung des § 8 Abs. 7 Satz 2 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG)  

Urteile des OVG vom 11. Februar 2016, Az. 9 B 1.16; 9 B 43.15 ] 

 

und  

 

- vom 31. August 2020 (Az.:33-376-01) 

[Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Juni 

2020 (1BvR 1866/15, BvR 1869/15, 1 BvR 1868/15) und vom 01. Juli 2020 

(1 BvR 2838/19)] 

 

enthalten u.a. Hinweise auf die bisherige – anderslautende – Rechtsprechung des 

OVG Berlin-Brandenburg zur Zulässigkeit und Erforderlichkeit gespaltener Gebüh-

rensätze. Sie werden daher aufgehoben.  
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Ministerium des Innern 

und für Kommunales 

Es ist vorgesehen, nach Auswertung der noch ausstehenden Entscheidung des 

OVG Berlin-Brandenburg in der vom Bundesverwaltungsgericht zurückverwiese-

nen Sache die Rechtslage in einem neuen Rundschreiben darzustellen.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Lechleitner 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Un-

terschrift gültig. 

 


